
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab:

Alstadener Friedhof     Feld R5 k. S.    Nr. 1 - 75

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden. 

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von
Grabsteinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 15.11.2018 bis
15.01.2019 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70/Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr. 

Oberhausen, 19.10.2018                 

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Offenlegung der Fortführungen des Liegenschafts-
katasters im Jahre 2017 bezüglich Lagebezeichnung,
Gebäude, Bodenschätzung, Eigentümerangaben

Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs-
und Katastergesetz - VermKatG NRW - GV. NRW 7134)
in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 22
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster
(DVO zum VermKatG NRW), in der Fassung vom
25.10.2006, werden die Daten des Liegenschaftskatas-
ters infolge von Veränderungen bei Lagebezeichnung,
Gebäuden, Bodenschätzung, Eigentümerangaben im
Jahre 2016 in der Zeit vom

23.11.2018 bis 02.01.2019 einschließlich 

beim Dezernat 5 „Umwelt, Gesundheit, ökologische
Stadtentwicklung und -planung“, Bereich 5-2 „Geodaten,
Vermessung und Kataster“, Fachbereich 5-2-30 „Geo-
daten, Liegenschaftskataster“, Technisches Rathaus,
Zimmer A 322, während der Öffnungszeiten montags bis
donnerstags von 08:30 - 12:00 und 13:30 - 15:00 Uhr
sowie freitags von 08:30 - 12:00 Uhr offengelegt.

Gegen die in das Liegenschaftskataster übernommenen
Veränderungen können Eigentümer/innen und Erbbau-
berechtigte Klage nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung erheben. 

Die Klage kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der
Offenlegungsfrist bei dem Verwaltungsgericht Düssel-

dorf, Postfach 200660, 40105 Düsseldorf, schriftlich ein-
gereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle erklärt werden. Wird die Klage schriftlich
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt
werden.

Falls die Frist zur Klageerhebung durch Verschulden von
bevollmächtigten Personen versäumt werden sollte, so
würde deren Verschulden den Klageführenden zuge-
rechnet werden. 

Oberhausen, 11.10.2018

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen

Kraftloserklärung von Sparurkunden

3041194667

Die obengenannte Sparurkunde wurde für kraftlos
erklärt.

Oberhausen, 18.10.2018 

Stadtsparkasse Oberhausen
- Der Vorstand -

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Einleitung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanver-
fahrens Nr. 30 - Blockstraße 25 -

I.   Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.09.2018
beschlossen, dem Antrag des Vorhabenträgers vom
25.07.2018 stattzugeben und ein vorhabenbezoge-
nes Bebauungsplanverfahren für das im Plan des Be-
reichs 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denk-
malschutz - vom 25.07.2018 umrandete Gebiet einzu-
leiten (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 30).

     Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 30 liegt in der Gemarkung Alstaden, Flur 11
und 17, und umfasst das Grundstück Blockstraße 25
mit den Flurstücken Nr. 29 und 152, Flur 11, sowie
dem Flurstück Nr. 31, Flur 17.
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     Gesetzliche Grundlage ist § 12 in Verbindung mit § 2
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634).

     Interessenten können zur Unterrichtung über die
Lage des Plangebiets einen Plan mit den Umrings-
grenzen im Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungs-
wesen, Denkmalschutz -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A
009, während der Öffnungszeiten:

     Montag - Donnerstag:           08:00 - 16:00 Uhr und
     Freitag:                                  08:00 - 12:00 Uhr

     einsehen.

     Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 30
werden folgende Hauptplanungsziele verfolgt:

     - Festsetzung eines Wohngebiets,
     - Festsetzung einer Grünfläche,
     - Regelung der notwendigen Erschließung und
     - Regelung der erforderlichen Ausgleichmaßnahmen.

     Hinweis

     Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behör-
den zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Ge-
setzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und Grundwas-
seruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

II. Bekanntmachungsanordnung im Sinne
des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO)

     Der vom Rat der Stadt am 24.09.2018 gefasste Be-
schluss dem Antrag des Vorhabenträgers vom

25.07.2018 stattzugeben und das Verfahren des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 30 - Block-
straße 25 - einzuleiten wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

III.Bestätigungen und Bekanntmachungs-
anordnung des Oberbürgermeisters im
Sinne des § 2 Abs. 3 Bekanntmach-
ungsverordnung (BekanntmVO)

     Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung über den
Beschluss zur Stattgabe des Antrags des Vorhaben-
trägers vom 25.07.2018 und die Einleitung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 30 
- Blockstraße 25 - stimmt mit dem Ratsbeschluss vom
24.09.2018 überein.

     Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmach-
ungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S.
739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 31.10.2018

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Einleitung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 30:

Der Antragsteller sieht die Entwicklung von 12 Einzel-
häusern vor. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt
dabei über den vorhandenen Anschluss an die Block-
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straße. Innerhalb des Wohngebiets soll als Abschluss ein
Quartiersplatz ausgebildet werden, der auch als Wende-
möglichkeit für Feuerwehr- und Müllfahrzeuge dienen
soll. Die Entwicklung einer Grünfläche sowie eine fußläu-
fige Verbindung in den angrenzenden Landschaftsraum
ist ebenfalls Teil der Planung.

In der Stadt Oberhausen besteht nach den Ergebnissen
der Wohnungsmarktanalyse aus dem Jahr 2012 weiter-
hin ein Bedarf an Wohnbauflächen für Einzel-, Doppel-
und Reihenhäusern unter der Voraussetzung, dass in
einem bestimmten Maße Gebäude rückgebaut werden,
die durch qualitativ hochwertigere Neubebauung zu er-
setzen sind. Die im Plangebiet vorgesehene Wohnnut-
zung kann dazu beitragen diesen Bedarf zu decken.
Weiterhin bietet sich die Nachnutzung als Wohnbau-
fläche an dieser Stelle im Stadtgefüge an, da auf diese
Weise die umgebende Wohnbebauung maßvoll arron-
diert werden kann. Auch die neue Wohnungsmarktstudie
„Wohnen in Oberhausen 2017“, die derzeit im Entwurf
vorliegt, geht weiter von einem Neubaubedarf in diesem
Marktsegment aus.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung des Einlei-
tungs- und Erarbeitungsbeschlusses so-
wie der frühzeitigen Beteiligung für ein
Änderungsverfahren des Regionalen
Flächennutzungsplanes der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr der Städte
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen
Die Änderung bezieht sich auf einen
Bereich in der Stadt Essen.

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 24.09.2018 ge-
mäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 Landesplanungs-
gesetz und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch die Erarbeitung
der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennut-
zungsplan (RFNP) und die Einleitung des entsprechen-
den Planverfahrens beschlossen:

39 E Levinstraße / Ewald-Dutschke-Straße

Der Änderungsbereich 39 E befindet sich in Essen im
Stadtteil Gerschede und wird im Wesentlichen begrenzt
durch die Köln-Mindener Bahnlinie im Süden, die Ewald-
Dutschke-Straße im Westen, einen kleinen Verbindungs-
weg im Norden sowie durch die rückwärtige Bebauung
an der Levinstraße und der Straße Gerscheder Weiden
im Nordosten und Osten.

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum,
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung am
03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleich-
zeitig die Funktion eines Regionalplans und eines ge-
meinsamen Flächennutzungsplans wahr.

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann
sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraus-
sichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig
besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des
Änderungsplanes mit Begründung und Umweltbericht) in
der Stadt Oberhausen in der Zeit vom 03.12.2018 bis
11.01.2019 (einschließlich) öffentlich ausgestellt.

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeits-
tagen wie folgt eingesehen werden:

Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen,
Denkmalschutz -
Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A)
Bahnhofstraße 66, Raum A 009
46145 Oberhausen

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Montags bis donnerstags:          von 08:00 bis 16:00 Uhr,
freitags:                                       von 08:00 bis 12:00 Uhr.

Hinweis: Diese Auslegungsstelle ist geschlossen vom
22.12.2018 bis 01.01.2019 einschließlich.

Die Termine und Orte für die Ausstellungen in den ande-
ren Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen
Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städte-
region Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/
cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei
der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in
Essen (Tel.: 0201 88-61210 bzw. 0201 88-61212) zu
erfragen.

Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt:

Regina Dreßler, Tel.: 0208 825-2449
E-Mail: regina.dressler@oberhausen.de

Uwe Kraus, Tel.: 0208 825-2196
E-Mail: uwe.kraus@oberhausen.de

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf
den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingesehen
werden.

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abge-
ben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen
Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.
Die personenbezogenen Daten werden nur für Zwecke
weiter verarbeitet, für die sie erhoben bzw. erstmals ge-
speichert worden sind (§ 13 Abs.1 Datenschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen).

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung können zu einer Überarbeitung des Vorent-
wurfs der RFNP-Änderung führen; d. h. Planentwurfs-
änderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind
möglich und vorgesehen. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 25.10.2018

Schranz
Oberbürgermeister
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